
Satzung über die Erhebung von Gebühren 
für die Benutzung der Unterkünfte der Stadt Dachau 

(Gebührensatzung zur Unterkunftssatzung) 
 

 
vom 26.07.2017 
 
 
 
Auf Grund Art. 2 und 8 des Kommunalabgabengesetzes (KAG) in der Fassung der 
Bekanntmachung vom 4. April 1993 (GVBl. S. 264, BayRS 2024-1-I), das zuletzt durch 
Gesetz vom 13. Dezember 2016 (GVBl. S. 351) geändert worden ist, erlässt die Stadt Dachau 
folgende Satzung: 
 
 

§ 1 
Gebührenpflicht 

 
Für die Benutzung von Unterkünften gemäß § 1 der Unterkunftssatzung der Stadt Dachau 
werden Benutzungsgebühren erhoben. 
 
 

§ 2 
Gebührenschuldnerschaft, Erhebungszeitraum, Fälligkeit 

 
(1) Die Benutzerinnen und Benutzer, deren Aufnahme gemäß der Unterkunftssatzung der 

Stadt Dachau verfügt wurde, schulden Benutzungsgebühren. Mehrere volljährige 
Benutzerinnen und Benutzer einer Notunterkunft haften als Gesamtschuldner, wenn sie 
miteinander verwandt, verheiratet oder verschwägert sind oder eine eheähnliche 
Gemeinschaft bilden. 

 
(2) Die Gebühren werden für die Dauer des Benutzungsverhältnisses gemäß § 4 der 

Unterkunftssatzung als Monatsgebühren erhoben. Bei Beginn oder Beendigung während 
eines laufenden Monats werden die Gebühren anteilmäßig nach den Kalendertagen 
berechnet. 

 
(3)  Die Gebühr wird am dritten Werktag eines Monats für den laufenden Monat fällig. Im 

Falle des Einzuges nach dem Monatsersten wird die Gebühr zum dritten Werktag des 
folgenden Monates fällig. 

 
 

§ 3 
Bemessung der Gebühren 

 
Die Gebühren für die Benutzung aller städtischer Obdachlosenunterkünfte betragen je Bett 
pro Monat gestaffelt nach Kategorien 300,00 €, 400,00 € oder 450,00 €.  
 
Kinder bis 14 Jahre sind gebührenfrei. 
 
Eine Höchstgrenze der Gebühren pro gemeinsamen Haushalt wird auf maximal 1.600,00 € im 
Monat festgelegt. 



 
Kat. III Freisinger Straße 124 300,00 € 
Kat.  II alle anderen Notunterkünfte mit gemeinsamen Sanitärbereich              400,00 € 
Kat.   I    abgeschlossene Wohneinheiten           450,00 € 
 
 

§ 4 
Teilbenutzung, vorübergehende Abwesenheit 

 
Wird eine Unterkunft während der Dauer des Benutzungsverhältnisses nur teil- oder zeitweise 
benutzt, so besteht kein Anspruch auf Gebührenerlass. 
 
 

§ 5 
Zahlungserleichterungen, Zahlungsrückstände, Aufrechnung 

 
(1) Stundung, Erlass, Aufrechnung sowie Tilgung von Gebühren richten sich nach der 

Abgabenordnung, soweit diese nach dem Kommunalabgabengesetz für anwendbar erklärt 
ist. 

 
(2) Anträge auf Stundung, Ratenzahlung oder Erlass von Benutzungsgebühren in Härtefällen 

müssen begründet und die zur Begründung dienenden Tatsachen glaubhaft gemacht 
werden. 

 
 

§ 6 
Inkrafttreten 

 
(1) Diese Satzung tritt am 1. August 2017 in Kraft. 
 
(2) Gleichzeitig tritt die Satzung der Stadt Dachau über die Erhebung von Gebühren für die 

Benutzung der Obdachlosenunterkünfte vom 26. Mai 1998, zuletzt geändert am 14. 
August 2001, außer Kraft. 


